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         Heimarbeit

         Home Office: Möglichkeiten werden bei weitem nicht ausgeschöpft

         Von Karl Brenke

         Deutschland liegt beim Anteil der Personen mit Home Office (Heimarbeit) unter dem
            EU-Durchschnitt und deutlich hinter anderen Ländern wie Frankreich, dem Vereinigten
            Königreich oder den skandinavischen Ländern zurück. Nur zwölf Prozent aller abhängig
            Beschäftigten hierzulande arbeiten überwiegend oder gelegentlich von zu Hause aus,
            obwohl dies bei 40 Prozent der Arbeitsplätze theoretisch möglich wäre. In den meisten
            Fällen scheitert der Wunsch nach Heimarbeit an den Arbeitgebern. Würden sie umdenken,
            könnte der Anteil der Heimarbeiter auf über 30 Prozent steigen. Im Finanzsektor und
            in der öffentlichen Verwaltung klaffen die Wünsche der Arbeitnehmer nach Heimarbeit
            und die von den Arbeitgebern angebotenen Möglichkeiten am weitesten auseinander. Vor
            allem gut qualifizierte, vollzeitbeschäftige Arbeitskräfte sind an Heimarbeit interessiert.
            Grundlegendes Motiv ist offenbar der Wunsch nach mehr zeitlicher Autonomie und nicht
            allein die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, denn Singles möchten ähnlich häufig
            zu Hause arbeiten wie Alleinerziehende. Heimarbeiter kommen oft auf weit überdurchschnittlich
            lange Arbeitszeiten, und nicht selten leisten sie unbezahlte Mehrarbeit. Gleichwohl
            sind sie mit ihrer Arbeit zufriedener als andere Arbeitskräfte – insbesondere als
            jene, die sich Heimarbeit wünschen, aber nicht die Möglichkeit dazu erhalten.
         

         Seit Mitte letzten Jahres haben die Arbeitnehmer in den Niederlanden einen Rechtsanspruch
            darauf, ihrer Erwerbstätigkeit von zu Hause nachgehen zu können.1 Dem Arbeitgeber obliegt es nachzuweisen, dass Heimarbeit beziehungsweise ein „Home
            Office“ aus betrieblichen Erfordernissen nicht möglich ist. Diese gesetzliche Regulierung
            hat der Debatte um Home Offices in Deutschland einen zusätzlichen Schub verschafft.
            So wird seitens der Grünen eine ähnliche Reform verlangt2; das Bundesarbeitsministerium setzt dagegen vor allem auf Appelle an die Arbeitgeber,
            ihren Beschäftigten mehr Möglichkeiten zur Heimarbeit einzuräumen.3

         Im Folgenden wird umrissen, wie viele abhängig Beschäftigte in Deutschland zu Hause
            arbeiten, welche sozialen Merkmale sie auszeichnen und welche Charakteristika ihre
            Arbeitsplätze vorweisen. Eine ähnliche Studie, die das DIW Berlin vor zwei Jahren
            erstellte, konnte sich allein auf die Daten des Mikrozensus – der sogenannten kleinen
            Volkszählung – stützen.4 Seit 2014 werden auch im Rahmen der von TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag
            des DIW Berlin durchgeführten Befragungen des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP)5 Informationen zur Heimarbeit erhoben, so dass der Wissenschaft nunmehr eine weitere
            allgemein zugängliche Datenquelle für Untersuchungen zu dem Thema zur Verfügung steht.
            Wenngleich sich Mikrozensus und SOEP hinsichtlich der Fragen unterscheiden, die den
            Mitgliedern der in ihre Erhebungen einbezogenen Haushalte gestellt werden (Kasten), weichen die Ergebnisse nur wenig voneinander ab und sind daher bezüglich der Schlussfolgerungen
            robust.
         

         Europäischer Vergleich: Deutschland liegt zurück

         Nach den Daten des amtlichen Mikrozensus hat der Anteil der Erwerbstätigen, die vorwiegend
            oder gelegentlich zu Hause arbeiten, an allen Beschäftigten in den letzten Jahren
            abgenommen. Dabei ist zwischen Selbständigen und Arbeitnehmern zu unterscheiden. Bei
            den Selbständigen geht seit 2008 der Anteil stetig und erheblich zurück (Abbildung 1). Unter den Arbeitnehmern schrumpfte der Anteil der Heimarbeiter von 2008 bis 2011;
            danach stagnierte er. In der gesamten EU6 verlief die Entwicklung indes anders: Bei den Selbstständigen nahm der Anteil der
            Erwerbstätigen, die zu Hause arbeiten, bis 2013 zu – und stagniert seitdem. Bei den
            Arbeitnehmern setzte die Stagnation nach einem vorhergehenden Anstieg ein Jahr früher
            ein. 
         

         
            Abbildung 1

            Arbeitnehmer und Selbständige, die zu Hause arbeiten1

            Anteil an allen Arbeitnehmern und Selbständigen in Prozent

            [image: ]

            1  Gewöhnlich oder manchmal.

            2  Ohne Kroatien.

            Quellen: Eurostat (Labour Force Survey); Berechnungen des DIW Berlin.

            © DIW Berlin 2016

            In der EU stieg zeitweilig der Anteil der Heimarbeiter an allen Arbeitnehmern, in
               Deutschland ging er zurück.
            

         

         In Deutschland gibt es unter den Selbständigen – trotz der rückläufigen Entwicklung
            der letzten Jahre – immer noch einen größeren Anteil an Personen, die zu Hause arbeiten,
            als im europäischen Durchschnitt. Unter den Arbeitnehmern ist in der Bundesrepublik
            dagegen Heimarbeit inzwischen vergleichsweise wenig verbreitet. Vor allem in den skandinavischen
            und westeuropäischen Ländern findet sich ein weit größerer Anteil an abhängig Beschäftigten,
            die ihren Job hauptsächlich oder hin und wieder von zu Hause aus erledigen (Abbildung 2). Noch geringer als in Deutschland ist der Anteil an Heimarbeitern in den wirtschaftlich
            eher schwachen (süd- und osteuropäischen) Ländern.
         

         
            Abbildung 2

            Arbeitnehmer, die zu Hause arbeiten 2014

            Anteil an allen Arbeitnehmern in Prozent

            [image: ]

            1  Keine Angaben über den Anteil derjenigen Arbeitnehmer verfügbar, die „manchmal“
               zu Hause arbeiten.
            

            Quelle: Eurostat (Labour Force Survey).

            © DIW Berlin 2016

            Deutschland liegt bei Heimarbeit europaweit nur im unteren Mittelfeld.

         

         Zwei von fünf Arbeitnehmern könnten von zu Hause aus arbeiten…

         Anhand der Daten des SOEP lässt sich erstmals umreißen, für wie viele Erwerbstätige
            Heimarbeit vor dem Hintergrund ihrer beruflichen Anforderungen überhaupt möglich ist.
            Denn von den jeweiligen Aufgaben her kann längst nicht jeder Job von zu Hause aus
            ausgeübt werden. So hat der Dachdecker auf der Baustelle zu sein, und die Verkäuferin
            muss hinter der Ladentheke stehen. 
         

         Die Informationen in Tabelle 1 beruhen auf den Angaben der Befragten, die nicht immer mit den tatsächlichen Gegebenheiten
            übereinstimmen müssen. Anzunehmen ist aber, dass die Beschäftigten in der Regel ihre
            beruflichen Tätigkeiten durchaus danach beurteilen können, ob und zu welchem Teil
            sie von Hause ausgeübt werden können – oder nicht. Im Folgenden wird aus Gründen der
            Vereinfachung nicht weiter nach dem Umfang der Heimarbeit unterschieden: überdies
            werden die Selbständigen ausgeblendet.
         

         
            Tabelle 1

            Arbeitnehmer1 mit und ohne Arbeit zu Hause und Merkmale ihres Arbeitsplatzes
            

            In Prozent der Arbeitnehmer der jeweiligen Gruppe

            
               
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  						
               
               
                  
                     	
                     	
                        Arbeitsplatz erlaubt keine Arbeit zu Hause

                     
                     	
                        Arbeitsplatz erlaubt Arbeit zu Hause und …

                     
                  

                  
                     	
                        ... es wird bereits zu Hause gearbeitet

                     
                     	
                        ... es wird bisher nicht zu Hause gearbeitet

                     
                  

                  
                     	
                        Insgesamt

                     
                     	
                        Davon würden die Möglichkeit zur Arbeit zu Hause nutzen

                     
                  

                  
                     	
                        Wirtschaftsbereich

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Land-, Forstwirtschaft

                     
                     	
                        71

                     
                     	
                        14

                     
                     	
                        15

                     
                     	
                        *

                     
                  

                  
                     	
                        Produzierendes Gewerbe (ohne Bau)

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        9

                     
                     	
                        33

                     
                     	
                        65

                     
                  

                  
                     	
                        Baugewerbe

                     
                     	
                        72

                     
                     	
                        4

                     
                     	
                        24

                     
                     	
                        59

                     
                  

                  
                     	
                        Handel

                     
                     	
                        76

                     
                     	
                        3

                     
                     	
                        20

                     
                     	
                        61

                     
                  

                  
                     	
                        Verkehr, Nachrichtenübermitt.

                     
                     	
                        65

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        27

                     
                     	
                        74

                     
                  

                  
                     	
                        Finanzdienstleistungen

                     
                     	
                        29

                     
                     	
                        11

                     
                     	
                        60

                     
                     	
                        73

                     
                  

                  
                     	
                        Unternehmensdienste, Grundstückswesen

                     
                     	
                        31

                     
                     	
                        21

                     
                     	
                        48

                     
                     	
                        77

                     
                  

                  
                     	
                        Öffentliche Verwaltung

                     
                     	
                        40

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        51

                     
                     	
                        65

                     
                  

                  
                     	
                        Konsumnahe Dienste, sonstige Dienstleistungen

                     
                     	
                        62

                     
                     	
                        17

                     
                     	
                        21

                     
                     	
                        60

                     
                  

                  
                     	
                        Unternehmensgrößenklasse

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        bis 4 Beschäftigte

                     
                     	
                        62

                     
                     	
                        14

                     
                     	
                        24

                     
                     	
                        50

                     
                  

                  
                     	
                        5 bis 9 Beschäftigte

                     
                     	
                        71

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        23

                     
                     	
                        68

                     
                  

                  
                     	
                        10 bis 19 Beschäftigte

                     
                     	
                        64

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        28

                     
                     	
                        71

                     
                  

                  
                     	
                        20 bis 99 Beschäftigte

                     
                     	
                        62

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        25

                     
                     	
                        65

                     
                  

                  
                     	
                        100 bis 199 Beschäftigte

                     
                     	
                        60

                     
                     	
                        10

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        200 bis 1999 Beschäftigte

                     
                     	
                        54

                     
                     	
                        9

                     
                     	
                        37

                     
                     	
                        68

                     
                  

                  
                     	
                        2000 Beschäftigte und mehr

                     
                     	
                        49

                     
                     	
                        17

                     
                     	
                        33

                     
                     	
                        67

                     
                  

                  
                     	
                        Qualifikationsvoraussetzung der ausgeübten Tätigkeit

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        keine Berufsausbildung

                     
                     	
                        82

                     
                     	
                        3

                     
                     	
                        15

                     
                     	
                        57

                     
                  

                  
                     	
                        Lehre, Fachschulabschluss

                     
                     	
                        64

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        Fachhochschul- Hochschulabschluss

                     
                     	
                        23

                     
                     	
                        32

                     
                     	
                        45

                     
                     	
                        69

                     
                  

                  
                     	
                        Region des Arbeitsplatzes

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Westdeutschland

                     
                     	
                        57

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        Ostdeutschland

                     
                     	
                        61

                     
                     	
                        9

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        69

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeitnehmer insgesamt

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        66

                     
                  

               
            

            1  Ohne Auszubildende, Personen in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen,
               Personen in Behindertenwerkstätten, Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder
               ökologischen Jahr und Personen in Altersteilzeit ohne geleistete Arbeitszeit.
            

            Quellen: Das sozio-ökonomische Panel (v31); Berechnungen des DIW Berlin.

            © DIW Berlin 2016

            Bei 58 Prozent aller Arbeitsplätze ist Heimarbeit nicht möglich – bei 42 Prozent wäre
               sie denkbar, aber nur bei zwölf Prozent wird auch zu Hause gearbeitet.
            

         

         Knapp 60 Prozent aller abhängig Beschäftigten gaben 2014 an, dass bei ihrer Tätigkeit
            an Heimarbeit nicht zu denken wäre – bei etwa 40 Prozent wäre sie möglich. Generell
            gilt: Je höher die Ansprüche an die Qualifikation der Beschäftigten sind, desto häufiger
            könnte der Job auch zu Hause ausgeübt werden. Bei Tätigkeiten, die einen Hochschulabschluss
            voraussetzen, wäre Heimarbeit in drei Vierteln aller Fälle möglich. Bei Jobs, für
            die ein Lehr- oder Fachschulabschluss erforderlich ist, käme Heimarbeit bei immerhin
            noch bei einem Drittel in Frage, bei einfachen Tätigkeiten, für die keine Berufsausbildung
            nötig ist, lediglich bei einem Sechstel. 
         

         Die Möglichkeiten zur Nutzung von Heimarbeit variieren auch erheblich zwischen den
            Wirtschaftssektoren.  Überdurchschnittlich oft ist sie bei Tätigkeiten im Dienstleistungssektor
            möglich – hier insbesondere bei den Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen
            etc.), den Dienstleistungen für Unternehmen sowie in der öffentlichen Verwaltung –
            viel weniger häufig im Handel, im Verkehrsgewerbe sowie bei den konsumnahen Diensten
            (unter anderen Gastgewerbe, Gesundheitswesen). Auch im Baugewerbe sowie in der Landwirtschaft
            gibt es von der Art der Tätigkeiten her relativ wenige Arbeitsplätze, die für Heimarbeit
            geeignet sind. 
         

         All das spiegelt sich beim Blick auf die berufliche Stellung der Arbeitnehmer wider:
            Heimarbeit kommt vor allem für gut- und hochqualifizierte Angestellte, für Führungspersonal
            sowie für Beamte ab dem gehobenen Dienst infrage – längst nicht so häufig dagegen
            für Beschäftigte in den Hierarchien darunter (Tabelle 2). Gleichwohl gibt es auch unter den Facharbeitern, unter den Angestellten mit mittlerer
            Qualifikation sowie unter den qualifizierten Angestellten mit eher einfachen Tätigkeiten
            nicht gerade wenige, die angeben, dass sie zumindest einen Teil ihrer beruflichen
            Aufgaben von zu Hause aus erledigen könnten. Manch ein Arbeitnehmer mit einem einfachen
            Job ist ebenfalls dieser Auffassung.
         

         
            Tabelle 2

            Arbeitnehmer1 mit und ohne Arbeit zu Hause nach ausgewählten Merkmalen
            

            In Prozent der Arbeitnehmer der jeweiligen Gruppe

            
               
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  						
               
               
                  
                     	
                     	
                        Arbeitsplatz erlaubt keine Arbeit zu Hause

                     
                     	
                        Arbeitsplatz erlaubt Arbeit zu Hause und …

                     
                  

                  
                     	
                        ... es wird bereits zu Hause gearbeitet

                     
                     	
                        ... es wird bisher nicht zu Hause gearbeitet

                     
                  

                  
                     	
                        Insgesamt

                     
                     	
                        Davon würden die Möglichkeit zur Arbeit zu Hause nutzen

                     
                  

                  
                     	
                        Stellung im Beruf

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Arbeiter, Angestellte ohne Berufsausbildung

                     
                     	
                        86

                     
                     	
                        2

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        58

                     
                  

                  
                     	
                        Angestellte mit Ausbildung und einfachen Tätigkeiten

                     
                     	
                        72

                     
                     	
                        3

                     
                     	
                        25

                     
                     	
                        60

                     
                  

                  
                     	
                        Facharbeiter, Meister

                     
                     	
                        81

                     
                     	
                        1

                     
                     	
                        17

                     
                     	
                        53

                     
                  

                  
                     	
                        Beamte - einfacher und mittlerer Dienst

                     
                     	
                        52

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        35

                     
                     	
                        73

                     
                  

                  
                     	
                        Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit

                     
                     	
                        52

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        40

                     
                     	
                        69

                     
                  

                  
                     	
                        Beamte - gehobener Dienst

                     
                     	
                        28

                     
                     	
                        38

                     
                     	
                        35

                     
                     	
                        71

                     
                  

                  
                     	
                        Beamte - höherer Dienst

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        71

                     
                     	
                        17

                     
                     	
                        62

                     
                  

                  
                     	
                        Angestellte mit hochqual. Tätigkeiten

                     
                     	
                        24

                     
                     	
                        28

                     
                     	
                        48

                     
                     	
                        70

                     
                  

                  
                     	
                        Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben

                     
                     	
                        32

                     
                     	
                        40

                     
                     	
                        28

                     
                     	
                        57

                     
                  

                  
                     	
                        Dauer der Arbeitszeit

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Vollzeit

                     
                     	
                        53

                     
                     	
                        14

                     
                     	
                        34

                     
                     	
                        68

                     
                  

                  
                     	
                        Teilzeit

                     
                     	
                        62

                     
                     	
                        10

                     
                     	
                        29

                     
                     	
                        61

                     
                  

                  
                     	
                        geringfügig beschäftigt

                     
                     	
                        78

                     
                     	
                        7

                     
                     	
                        15

                     
                     	
                        59

                     
                  

                  
                     	
                        Geschlecht

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Männer

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        29

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        Frauen

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        11

                     
                     	
                        31

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        Haushaltstyp

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Alleinstehende

                     
                     	
                        57

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        31

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        Alleinerziehende

                     
                     	
                        56

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        67

                     
                  

                  
                     	
                        Paare mit Kindern bis zu 16 Jahren

                     
                     	
                        69

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        22

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        Paare ohne Kinder im Haushalt

                     
                     	
                        61

                     
                     	
                        14

                     
                     	
                        25

                     
                     	
                        63

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        58

                     
                     	
                        11

                     
                     	
                        31

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        Übrige Haushalte

                     
                     	
                        68

                     
                     	
                        4

                     
                     	
                        28

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        Kinder im Haushalt

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        nein

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        11

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        ja

                     
                     	
                        56

                     
                     	
                        14

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        68

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeitsmarktchancen bei etwaigem Jobverlust

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Neue Stelle einfach zu finden

                     
                     	
                        57

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        68

                     
                  

                  
                     	
                        Neue Stelle schwer oder gar nicht zu finden

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        11

                     
                     	
                        31

                     
                     	
                        65

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeitnehmer insgesamt

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        66

                     
                  

               
            

            1  Ohne Auszubildende, Personen in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen,
               Personen in Behindertenwerkstätten, Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder
               ökologischen Jahr und Personen in Altersteilzeit ohne geleistete Arbeitszeit.
            

            Quellen: Das sozio-ökonomische Panel (v31); Berechnungen des DIW Berlin.

            © DIW Berlin 2016

            Nicht nur Arbeitnehmer in Haushalten mit Kindern arbeiten zu Hause oder wünschen sich
               Heimarbeit, sondern auch viele andere.
            

         

         Überdies zeigt sich, dass Heimarbeit in Unternehmen mittlerer Größe und insbesondere
            in Großunternehmen von einem größeren Teil der Mitarbeiter in Anspruch genommen werden
            könnte als in kleineren Firmen. Das mag zum Teil mit dem jeweiligen Wirtschaftszweig
            zusammenhängen – vor allem fällt aber wohl ins Gewicht, dass sich in größeren Unternehmen
            oft relativ viel an Dienstleistungsfunktionen (etwa Büro- und Verwaltungstätigkeiten)
            findet und ein Teil der hier anfallenden Arbeit auch von zu Hause aus erledigt werden
            könnte. Kaum Unterschiede zeigen sich indes bei den Möglichkeiten zur Ausübung von
            Heimarbeit zwischen West- und Ostdeutschland.
         

         … aber nur jeder achte Arbeitnehmer arbeitet tatsächlich beruflich zu Hause

         Die Zahl derjenigen, die tatsächlich zu Hause arbeiten, ist viel geringer als die
            Zahl der Arbeitsplätze, bei denen Heimarbeit möglich wäre: Nur knapp jeder achte Arbeitnehmer
            arbeitet nach eigenen Angaben zu irgendeiner Zeit auch zu Hause, nur jeder fünfundzwanzigste
            täglich.
         

         Erwartungsgemäß sind gerade in jenen Bereichen relativ viele Heimarbeiter zu finden,
            in denen Arbeit außerhalb der betrieblichen Einrichtungen auch häufig möglich ist:
            in einigen Dienstleistungszweigen und bei den Großunternehmen. Mit Blick auf die Wirtschaftszweige
            ist das Muster aber nicht eindeutig. In manchen Sektoren könnte recht häufig zu Hause
            gearbeitet werden, was aber nicht der Fall ist. Ein besonders starkes Missverhältnis
            in dieser Hinsicht zeigt sich bei den Finanzdienstleistungen und in der öffentlichen
            Verwaltung. 
         

         Unter den abhängig Beschäftigten, deren Tätigkeit einen Hochschulabschluss voraussetzt,
            finden sich mit einem Drittel besonders viele, die zu Hause arbeiten. Dabei ragen
            die Beamten im gehobenen und höheren Dienst weit heraus. Hier prägen die Lehrer das
            Bild, die üblicherweise die Vor- und Nachbereitung ihres Unterrichtes am häuslichen
            Schreibtisch erledigen. Recht gering ist indes der Anteil der Heimarbeiter an den
            Beschäftigten, deren Job einen Gesellenbrief oder Fachschulabschluss erfordert. Von
            den Arbeitnehmern ohne Ausbildung übt fast keiner seine berufliche Tätigkeit von zu
            Hause aus.
         

         Viel mehr Arbeitnehmer würden zu Hause arbeiten, wenn ihr Arbeitgeber es zuließe

         Wenn bei reichlich 40 Prozent aller Arbeitsplätze Heimarbeit möglich ist, aber nur
            zwölf Prozent aller Arbeitnehmer – überwiegend oder teilweise – von zu Hause aus ihrem
            Beruf nachgehen, stellt sich die Frage nach den Ursachen. Nur zu einem kleineren Teil
            liegt es an den Arbeitnehmern selbst: Von denen, deren Tätigkeit Heimarbeit erlauben
            würde und die bisher nicht zu Hause arbeiten, würde lediglich ein Drittel ein Angebot
            ihres Arbeitsgebers zur Heimarbeit ablehnen. Die überwiegende Mehrheit – umgerechnet
            etwa jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland – würde Heimarbeit nutzen, wenn sie
            seitens seines Betriebes oder seiner Behörde zugelassen wäre. In dieser Hinsicht zeigen
            sich keine großen Unterschiede mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftszweige, die
            Größe der Unternehmen, zwischen West- und Ostdeutschland sowie in Bezug auf die Qualifikationsanforderungen
            des Arbeitsplatzes. Wo die Heimarbeit von der Art der beruflichen Anforderungen her
            möglich wäre und wo sie angeboten würde, würde sie in den meisten Fällen von den Beschäftigten
            auch in Anspruch genommen werden.
         

         Einige Auffälligkeiten bestehen aber dennoch. In Kleinstbetrieben gibt es einen relativ
            großen Teil an Arbeitnehmern, die auf Heimarbeit verzichten würden – möglicherweise
            spielt hier eine besondere Verbundenheit mit dem Betrieb oder eine familiäre Arbeitsatmosphäre
            eine Rolle, vielleicht auch ein besonderes Ausmaß an sozialer Erwartung und Kontrolle.
            Bei den Finanzdienstleistungen, wo die betriebliche Möglichkeit und die tatsächliche
            Nutzung von Heimarbeit besonders weit auseinanderklaffen, wollen überdurchschnittlich
            viele Arbeitnehmer zu Hause arbeiten. Dasselbe trifft für die Unternehmensdienstleistungen
            zu.
         

         Heimarbeiter arbeiten lange – und oft wird Mehrarbeit nicht entgolten

         Arbeitnehmer, die bereits zu Hause beruflich tätig sind, arbeiten relativ lange. Im
            Schnitt kamen sie im Jahr 2014 auf 40,6 Wochenstunden (alle Arbeitnehmer: 36,2 Wochenstunden).
            Zum einen hängt das damit zusammen, dass Heimarbeiter überdurchschnittlich häufig
            (zu mehr als drei Vierteln) eine Vollzeitstelle haben – alle Arbeitnehmer dagegen
            nur zu zwei Dritteln (Tabelle 3). Während von den Vollzeitkräften jeder siebte zu Hause arbeitet, ist es bei den
            Teilzeitkräften nur jeder zehnte; unter den geringfügig Beschäftigten ist Heimarbeit
            noch seltener verbreitet. Sie ist wegen der Art der zu bewältigenden beruflichen Aufgaben
            bei verkürzt Arbeitenden auch häufiger als bei Vollzeitkräften gar nicht möglich.
            
         

         Zum anderen fällt ins Gewicht, dass Heimarbeiter unabhängig von der getroffenen Arbeitszeitvereinbarung
            vergleichsweise lange arbeiten. So kommen die Vollzeitkräfte auf durchschnittlich
            knapp 46 Wochenstunden – reichlich drei Stunden mehr als bei einer Vollzeitstelle
            üblich (Abbildung 3). 
         

         
            Tabelle 3

            Arbeitnehmer1 mit und ohne Arbeit zu Hause nach ihrer Arbeitszeit
            

            In Prozent der Arbeitnehmer der jeweiligen Gruppe

            
               
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  							
                  
                  						
               
               
                  
                     	
                     	
                        Arbeitsplatz erlaubt keine Arbeit zu Hause

                     
                     	
                        Arbeitsplatz erlaubt Arbeit zu Hause und …

                     
                  

                  
                     	
                        ... es wird bereits zu Hause gearbeitet

                     
                     	
                        ... es wird bisher nicht zu Hause gearbeitet

                     
                  

                  
                     	
                        Insgesamt

                     
                     	
                        Davon würden die Möglichkeit zur Arbeit zu Hause nutzen

                     
                  

                  
                     	
                        Dauer der Arbeitszeit

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Vollzeit

                     
                     	
                        53

                     
                     	
                        14

                     
                     	
                        34

                     
                     	
                        68

                     
                  

                  
                     	
                        Teilzeit

                     
                     	
                        62

                     
                     	
                        10

                     
                     	
                        29

                     
                     	
                        61

                     
                  

                  
                     	
                        geringfügig beschäftigt

                     
                     	
                        78

                     
                     	
                        7

                     
                     	
                        15

                     
                     	
                        59

                     
                  

                  
                     	
                        Ausmaß der Flexibilität der Arbeitszeit

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        fester Beginn und festes Ende der Arbeitszeit

                     
                     	
                        73

                     
                     	
                        5

                     
                     	
                        22

                     
                     	
                        66

                     
                  

                  
                     	
                        vom Betrieb festgelegte, teilweise wechselnde Arbeitszeit

                     
                     	
                        74

                     
                     	
                        10

                     
                     	
                        16

                     
                     	
                        62

                     
                  

                  
                     	
                        Gleitzeit mit Arbeitszeitkonto

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        67

                     
                  

                  
                     	
                        keine formelle Arbeitszeitregelung

                     
                     	
                        33

                     
                     	
                        37

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        68

                     
                  

                  
                     	
                        Anfall von Überstunden

                     
                     	
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        keine Überstunden

                     
                     	
                        69

                     
                     	
                        9

                     
                     	
                        21

                     
                     	
                        56

                     
                  

                  
                     	
                        Überstunden mit Zeit- oder Lohnausgleich

                     
                     	
                        54

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        38

                     
                     	
                        67

                     
                  

                  
                     	
                        Überstunden allenfalls nur teilweise mit Ausgleich

                     
                     	
                        51

                     
                     	
                        21

                     
                     	
                        28

                     
                     	
                        73

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeitnehmer insgesamt

                     
                     	
                        58

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        30

                     
                     	
                        66

                     
                  

               
            

            1  Ohne Auszubildende, Personen in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen,
               Personen in Behindertenwerkstätten, Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder
               ökologischen Jahr und Personen in Altersteilzeit ohne geleistete Arbeitszeit.
            

            Quellen: Das sozio-ökonomische Panel (v31); Berechnungen des DIW Berlin.

            © DIW Berlin 2016

            Heimarbeit gibt es vor allem bei Vollzeitjobs und wenig regulierter Arbeitszeit.

         

         
            Abbildung 3

            Durchschnittliche Wochenarbeitszeit von vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern1 2014
            

            In Stunden

            [image: ]

            1  Ohne Auszubildende, Personen in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen,
               Personen in Behindertenwerkstätten, Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder
               ökologischen Jahr und Personen in Altersteilzeit ohne geleistete Arbeitszeit.
            

            Quellen: Das sozio-ökonomische Panel (v31); Berechnungen des DIW Berlin.

            © DIW Berlin 2016

            Vollzeitbeschäftigte Heimarbeiter kommen auf lange Arbeitszeiten die Woche.

         

         Unabhängig davon, ob Vollzeit oder verkürzt gearbeitet wird, ist bei den Heimarbeitern
            der Anteil derjenigen, bei denen überhaupt Überstunden anfallen, kaum größer (77 Prozent)
            als bei den anderen abhängig Beschäftigten (71 Prozent). Wenn Überstunden geleistet
            werden, fallen bei den Heimarbeitern allerdings recht viele an –  und die meisten
            Überstunden werden nur teilweise beziehungsweise gar nicht durch Freizeit oder Lohn
            entgolten (Abbildung 4).
         

         
            Abbildung 4

            Arbeitnehmer1 mit und ohne Heimarbeit und der Anfall von Überstunden 2014
            

            In Prozent

            [image: ]

            1  Ohne Auszubildende, Personen in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen,
               Personen in Behindertenwerkstätten, Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder
               ökologischen Jahr und Personen in Altersteilzeit ohne geleistete Arbeitszeit.
            

            Quellen: Das sozio-ökonomische Panel (v31); Berechnungen des DIW Berlin.
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            Vergleichsweise viele Heimarbeiter leisten unentgeltliche Überstunden.

         

         Beschäftigte, die bisher noch nicht zu Hause arbeiten, es von der Art ihrer Tätigkeit
            her aber grundsätzlich tun könnten und auch tun würden, kommen – bei einer Vollzeitstelle –
            nicht auf längere Wochenstunden als der Durchschnitt aller abhängig Beschäftigten.
            Auffallend ist jedoch, dass in dieser Gruppe besonders viele Arbeitnehmer Überstunden
            leisten. In den meisten Fällen wird ihre Mehrarbeit aber – anders als bei den Heimarbeitern –
            durch Freizeitausgleich oder Lohn kompensiert, und sie ist im Schnitt auch nicht besonders
            lang. Diejenigen Arbeitnehmer, die zusätzlich für Heimarbeit in Frage kommen, sind
            also mit ihrer Bereitschaft, Überstunden zu leisten, recht flexibel – unbezahlte Mehrarbeit
            kennen sie bisher aber eher wenig.
         

         Wie nicht anders zu erwarten, ist Heimarbeit vor allem dort anzutreffen, wo die betrieblichen
            Arbeitszeiten kaum reguliert sind. Entsprechend gibt es sie kaum bei einem strengen
            Arbeitszeitregime – und oft sind starre Arbeitszeitregulierungen auch Ausdruck davon,
            dass die permanente Präsenz der Arbeitnehmer im Betrieb erforderlich ist oder für
            erforderlich gehalten wird. Mehr Heimarbeit wäre vor allem bei solchen Arbeitsplätzen
            möglich, bei denen die Dauer der Tätigkeit per Gleitzeitregelungen festgelegt ist –
            hier meint mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer, dass zumindest ein Teil der Arbeit
            von zu Hause aus erledigt werden könnte, und der überwiegende Teil würde auch Heimarbeit
            nutzen. Bei jenen Arbeitsplätzen, an denen Beginn und Ende des Arbeitstages überhaupt
            nicht reguliert sind, gibt es zwar bereits relativ viele Heimarbeiter – aber dennoch
            auch einen erheblichen Teil an weiteren Beschäftigten, für die Heimarbeit in Frage
            käme.
         

         Heimarbeit hat wenig mit der Zusammensetzung der Haushalte zu tun

         Das familiäre Umfeld spielt keine ausschlaggebende Rolle bei der Frage, ob Heimarbeit
            bereits ausgeübt oder gewünscht wird. So gibt es unter den Alleinlebenden genauso
            viele Heimarbeiter wie unter den Alleinerziehenden. Und bei Familien mit Kindern ist
            Heimarbeit sogar eher weniger zu finden als bei Paaren, die keine Kinder im Haushalt
            haben. Wenn noch nicht zu Hause gearbeitet wird, es von der Tätigkeit her aber möglich
            wäre, unterscheiden sich die Arbeitnehmer auch nicht hinsichtlich des Wunsches, zu
            Hause arbeiten zu können: Zwei Drittel  würden ein Angebot zur Heimarbeit annehmen –
            unabhängig davon, wie sich ihr Haushalt zusammensetzt. Auch zwischen den Geschlechtern
            zeigen sich in dieser Hinsicht keine nennenswerten Unterschiede.
         

         Beschäftigte, die zu Hause arbeiten wollen, aber nicht können, sind mit ihrer Arbeit
            unzufriedener
         

         Die Arbeitnehmer in Deutschland sind in den allermeisten Fällen mit ihrer Arbeit zufrieden.
            Die anhand üblicher Skalen ermittelten Zufriedenheitswerte weisen kaum Differenzen
            auf, wenn man die Beschäftigten nach einschlägigen sozio-ökonomischen Merkmalen vergleicht;
            selbst die Höhe des Lohnes hat kaum einen Einfluss auf das Ausmaß der Zufriedenheit.7 Anders liegen die Dinge mit Blick auf die Heimarbeit: Arbeitnehmer, die zu Hause
            arbeiten, sind im Schnitt zwar nicht viel, aber doch etwas zufriedener als diejenigen,
            die das nicht tun (Abbildung 5). Statistisch signifikant8 ist der Unterschied zu jenen, bei denen die beruflichen Anforderungen Heimarbeit
            zulassen würden und die auch zu Hause arbeiten wollen,  es aber nicht können, weil
            es keine entsprechenden Angebote ihres Arbeitgebers gibt. Diese Gruppe ist auch signifikant9 unzufriedener mit ihrer Arbeit als diejenigen, die gar keine Heimarbeit wünschen.
         

         
            Abbildung 5

            Arbeitnehmer1 mit und ohne Arbeit zu Hause und ihre Zufriedenheit 2014
            

            Mittelwert (Skala von 0 = ganz unzufrieden bis 10 = ganz zufrieden)

            [image: ]
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               ökologischen Jahr und Personen in Altersteilzeit ohne geleistete Arbeitszeit.
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            Heimarbeiter sind im Schnitt zufriedener als andere Arbeitnehmer.

         

         Überdies zeigt sich, dass die Heimarbeiter nicht nur mit ihrer Arbeit in besonderem
            Maße zufrieden sind, sondern auch mit ihrem Leben allgemein sowie mit ihrem Einkommen.
            Ob und inwieweit dies miteinander zusammenhängt, muss hier offen bleiben. Die hohe
            Zufriedenheit mit dem Einkommen dürfte auch daher rühren, dass Arbeitnehmer, die zu
            Hause arbeiten, zu einem großen Teil einer anspruchsvollen und daher gut bezahlten
            Tätigkeit nachgehen. Das dürfe sich auch auf die Lebenszufriedenheit auswirken.
         

         Auffallend ist überdies, dass diejenigen Arbeitnehmer, die ihrer Berufstätigkeit gern
            auch von zu Hause nachgehen würden und es nicht können, sich nicht hinsichtlich der
            generellen Zufriedenheit mit dem Leben und auch nicht hinsichtlich der Zufriedenheit
            mit dem persönlichen Einkommen von denen unterscheiden, die keine Heimarbeit wollen,
            sondern allein hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit. Das legt den Verdacht nahe,
            dass der unerfüllte Wunsch nach Heimarbeit sich dämpfend auf die Arbeitszufriedenheit
            auswirkt.
         

         Fazit

         Was die Möglichkeiten für die Arbeitnehmer anbelangt, ihrer beruflichen Tätigkeit
            zumindest zu einem Teil von zu Hause aus nachzugehen, wurde Deutschland von anderen
            europäischen Ländern überholt. Die Bundesrepublik liegt beim Anteil der Heimarbeiter
            an allen abhängig Beschäftigten inzwischen unter dem EU-Durchschnitt und deutlich
            hinter den übrigen wirtschaftlich starken Ländern zurück. Bei etwa 40 Prozent aller
            Jobs ist keine dauernde betriebliche Präsenz erforderlich, aber bei nicht einmal einem
            Drittel davon wird Heimarbeit auch tatsächlich genutzt. Nur zu einem geringen Teil
            liegt das daran, dass die Arbeitnehmer keine Arbeit zu Hause wünschen, sondern in
            den allermeisten Fällen daran, dass von den Arbeitgebern die Möglichkeit zur Heimarbeit
            nicht angeboten wird. Käme es hier zu einem Umdenken, könnte die Zahl der Heimarbeiter
            mehr als verdoppelt werden.
         

         Offensichtlich haben viele Arbeitgeber noch nicht erkannt, dass Beschäftigte, die
            auch zu Hause arbeiten können, zu einer größeren Arbeitszufriedenheit neigen und unzufriedene
            Arbeitskräfte vergleichsweise häufig den Job wechseln.10 Überdies hat sich gezeigt, dass Heimarbeit vorrangig eine Domäne der qualifizierten
            sowie – zumindest mit Blick auf die Arbeitszeiten – der eher flexiblen Arbeitnehmer
            ist. Die Motive für eine Erwerbsarbeit von zu Hause aus liegen nicht – oder nicht
            allein – in einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es müssen daher auch
            andere Ursachen im Spiel sein. Das kann nur der Wunsch nach mehr Autonomie bei der
            Gestaltung des Tagesablaufs sein.
         

         Im Denken mancher Personalverantwortlichen mag noch verankert sein, dass die Leistung
            der Beschäftigten nur qua Anwesenheit zu kontrollieren ist. Anwesenheit ist allerdings
            nicht immer mit Leistung gleichzusetzen. Bei Heimarbeit obliegt es dem Arbeitnehmer,
            anhand von Arbeitsergebnissen seine Leistung nachzuweisen. Die Leistungskontrolle
            mag hier mitunter aufwändiger sein, sie ist aber auf jeden Fall effektiver als die
            bloße Feststellung von Anwesenheit. 
         

         Da komplexe Tätigkeiten an Bedeutung gewinnen werden und sich daher die Struktur der
            Arbeitnehmer weiter hin zu jenen mit einer hohen Qualifikation verschieben wird, dürften
            sich noch mehr Arbeitnehmer wünschen, auch von zu Hause aus arbeiten zu können – zumal
            die moderne Kommunikationstechnik oft schon heute dazu die Möglichkeiten bietet. Das
            Nachsehen werden bei einem in der Zukunft vermutlich schrumpfenden Erwerbstätigenpotential
            diejenigen Arbeitgeber haben, die die Wünsche ihrer Arbeitnehmer zu wenig berücksichtigen
            und starr an einer Präsenzpflicht festhalten. Manch einer davon könnte dann tatsächlich
            einen Grund haben, über einen Fachkräftemangel zu klagen. Hier sollte auf die Marktkräfte
            gesetzt werden, die uneinsichtige Arbeitgeber zur Vernunft und zur zeitgemäßen Personalführung
            zwingen dürften – gesetzliche Regulierungen sind nicht erforderlich. Ein Sonderfall
            ist der öffentliche Dienst, denn hier klaffen die Wünsche der Arbeitnehmer und die
            Praxis mit Blick auf die Heimarbeit weit auseinander – und hier können auch keine
            Marktkräfte wirksam werden.
         

         Heimarbeit birgt allerdings auch Gefahren für die Arbeitnehmer. Diejenigen Arbeitskräfte,
            die bereits zu Hause ihrem Job nachgehen, arbeiten relativ lange, und oft wird die
            Mehrarbeit nicht entgolten. Um solchen Entwicklungen entgegenzusteuern, könnten betriebliche,
            vielleicht auch tarifvertragliche Vereinbarungen hilfreich sein. Auch die Arbeitnehmer
            selbst sind gefordert: Sie müssen Zeitdisziplin wahren und Job und Hausarbeit beziehungsweise
            Freizeit streng voneinander trennen. Heimarbeit spart aber auch die Zeit – die Zeit
            für den Arbeitsweg, mindert den Verkehr und entlastet die Umwelt.
         

         
            Kasten

            Erfassung der Personen mit Heimarbeit beim Mikrozensus und beim Sozio-oekonomischen
               Panel
            

            Haushalts- und Personenumfragen wie der Mikrozensus oder das Sozio-oekonomische Panel
               (SOEP) im DIW Berlin werden üblicherweise auf der Basis von Fragebögen durchgeführt,
               die den Haushaltsmitgliedern zum Selbstausfüllen vorgelegt oder von einem Interviewer
               vorgelesen werden, der anschließend die Antworten vermerkt. Meist sind bereits verschiedene
               Kategorien von Antwortmöglichkeiten vorgegeben, denen die Befragten ihre persönlichen
               sozialen Gegebenheiten (etwa: Stellung im Beruf) oder ihre Meinungen (beispielsweise:
               Präferenz für eine bestimmte Partei) zuordnen sollen. Der Vorteil dieser weitgehenden
               Standardisierung besteht vor allem darin, dass die gewonnenen Daten einfach und somit
               kostengünstig erhoben und weiterverarbeitet werden können. Würden keine Antwortkategorien
               vorgegeben (sogenannte offene Fragen), müssten die frei formulierten Angaben der Befragten
               auf irgendeine Weise erfasst werden; sie werden dann von qualifiziertem Personal bestimmten
               Kategorien zugeordnet. Das ist sehr aufwändig und bei Umfragen mit großen Stichproben
               zeitlich und finanziell kaum zu leisten; überdies besteht die Gefahr, dass die Antworten
               der Befragten von einzelnen Bearbeitern der Daten unterschiedlich interpretiert und
               kategorisiert werden können.
            

            Bei der Formulierung von Antwortvorgaben für einen Fragebogen entsteht freilich nicht
               selten ein Spannungsverhältnis: Sie müssen zum einen einfach formuliert und leicht
               verständlich sein, so dass der Befragte seine Angaben leicht zuordnen kann. Auf der
               anderen Seite muss anhand der Antwortvorgaben der interessierende Sachverhalt präzise
               erfasst werden. Mitunter können beide Anforderungen miteinander im Konflikt stehen.
            

            Im Rahmen des Mikrozensus und des SOEP wird die Ausübung von Heimarbeit mit unterschiedlichen
               Fragen und Antwortvorgaben erfasst. Beim Mikrozensus wird gefragt: „Haben Sie Ihre
               Erwerbstätigkeit in den letzten drei Monaten zu Hause ausgeübt?“, beim SOEP heißt
               es: „Kommt es vor, dass sie Ihre Beschäftigung zu Hause ausüben?“ (Tabelle). Abgesehen davon, dass bei der Erhebung des Mikrozensus ein Zeitbezug („letzten
               drei Monate“) enthalten ist, unterscheiden sich die beiden Fragen nicht voneinander;
               sie sind faktisch identisch. In beiden Fällen soll die Praxis in der jüngsten Vergangenheit
               erfasst werden.
            

            
               Tabelle

               Vergleich der Erfassung der Arbeit zu Hause im Mikrozensus und im Sozio-Ökonomischen
                  Panel
               

               Anteil an allen Arbeitnehmern in Prozent

               
                  
                     							
                     
                     							
                     
                     							
                     
                     							
                     
                     							
                     
                     						
                  
                  
                     
                        	
                        	
                           Mikrozensus 2014

                        
                        	
                           Das Sozio-ökonomische Panel 2014

                        
                     

                     
                        	
                           Frage

                        
                        	
                           Haben Sie ihre Erwerbstätigkeit in den letzten drei Monaten zu Hause ausgeübt?

                        
                        	
                           Kommt es vor, dass Sie Ihre Beschäftigung zu Haus ausüben? Wenn ja:

                        
                     

                     
                        	
                           Antwortvorgaben

                        
                        	
                           In der Mehrzahl der Arbeitstage (die Hälfte und mehr)

                        
                        	
                           1,5

                        
                        	
                           Täglich

                        
                        	
                           3,9

                        
                     

                     
                        	
                           Mehrmals in der Woche

                        
                        	
                           4,6

                        
                     

                     
                        	
                           In weniger als der Hälfte der Arbeitstage

                        
                        	
                           5,9

                        
                        	
                           Alle 2 bis 4 Wochen

                        
                        	
                           2,8

                        
                     

                     
                        	
                           Seltener, nur bei Bedarf

                        
                        	
                           6,6
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            Bei den Antwortvorgaben gibt es dagegen zwischen beiden Erhebungen deutliche Unterschiede.
               Beim Mikrozensus gibt es nur zwei Vorgaben: Die Befragten sollen unterscheiden, ob
               sie in der Mehrzahl ihrer Arbeitstage oder in weniger als der Hälfte ihrer Arbeitstage
               zu Hause arbeiten. Beim SOEP werden dagegen vier Antwortmöglichkeiten vorgelegt. Es
               soll danach differenziert werden, ob täglich, mehrmals die Woche, alle zwei bis vier
               Wochen oder „seltener, bei Bedarf“ zu Hause gearbeitet wird. In beiden Erhebungen
               wird also die Häufigkeit der Arbeit zu Hause ins Zentrum gerückt – nicht aber, wieviel
               von der gesamten geleisteten beruflichen Arbeitszeit (gemessen etwa in Stunden) auf
               die Heimarbeit entfällt. 
            

            Sowohl beim Mikrozensus als auch beim SOEP mangelt es bei manchen Antwortvorgaben
               an Präzision bei der Erfassung der Heimarbeit. Wenn – wie bei der SOEP-Erhebung –
               jemand „alle zwei bis vier Wochen“ zu Hause seinem Job nachgeht, wird es sich hier
               in den meisten Fällen wohl noch um mehr oder minder regelmäßige Heimarbeit handeln.
               Wenn aber jemand noch „seltener“ und „nur bei Bedarf“ zu Hause erwerbstätig ist, geht
               es nicht um Heimarbeit im eigentlichen Sinne, sondern um eine gelegentliche Berufstätigkeit
               zu Hause, weil zum Beispiel der Fall eingetreten ist, dass Haushaltsmitglieder zeitweise
               betreut werden müssen. Entsprechend wurden all diejenigen Personen, die eine entsprechende
               Angabe machten, in der hier vorliegenden Untersuchung nicht als Heimarbeiter gezählt.
               
            

            Im Falle des Mikrozensus kann es ebenfalls sein, dass solche Personen, die gelegentlich
               und aufgrund des außergewöhnlichen Falles der Betreuung von Haushaltsmitgliedern (oder
               wegen eigener Krankheit) zu Hause arbeiten, als Heimarbeiter gezählt werden. Sie lassen
               sich hier aber nicht von den tatsächlichen Heimarbeitern abgrenzen. 
            

            Der analytische Teil der Studie konzentriert sich auf die Arbeitnehmer. Ausgeklammert
               wurden dabei solche Gruppen, bei denen Heimarbeit schon aufgrund ihrer beruflichen
               Stellung ausgeschlossen ist: Auszubildende, Personen in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen
               (insbesondere: Ein-Euro-Jobs), Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder ökologischen
               Jahr oder Behinderte in speziell für sie eingerichtete Werkstätten. Weil diese Personen
               ausgeklammert werden, fällt der Anteil der abhängig Beschäftigten etwas höher aus
               – auch im Vergleich zu den hier verwendeten Daten des Mikrozensus, die aus der Datenbank
               von Eurostat entnommen wurden und in denen die genannten Beschäftigtengruppen enthalten
               sind und nicht ausgeklammert werden können.
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                  nur nicht parametrische Testverfahren zur Anwendung kommen. Verwendet wurde der Mann-Whitney-Test.
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         Karl Brenke ist Wissenschaftlicher Referent im Vorstandsbereich des DIW Berlin | kbrenke@diw.de

         
            Home Offices: Plenty of Untapped Potential

            Abstract: As far as the share of individuals with a home office is concerned, Germany is below
               the EU average and lags considerably behind other countries such as France, the UK,
               or the Scandinavian countries. Only twelve percent of all employees in Germany work
               primarily or occasionally from home, although this would theoretically be possible
               for 40 percent of jobs. In most cases, an employee’s desire to work from home is not
               recognized by employers. If these were to reconsider their position, however, the
               share of people working from home could rise to over 30 percent. The disparity between
               employees wanting to telecommute and the options offered by employers is widest in
               the financial sector and in public administration. Well-qualified full-time employees
               in particular are interested in working from home. The main motive would appear to
               be more autonomy in managing their own time, not only reconciling work and family
               life, since there are just as many singles who would like to work from home as single
               parents. Telecommuters often end up working much longer hours than average, and it
               is not at all uncommon for them to do unpaid overtime. Nevertheless, their job satisfaction
               is higher than that of other employees—particularly those who would like to work from
               home but are not given the option.
            

            JEL: J81, J28, J83
            

            Keywords: Home office work, job satisfaction
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         Sechs Fragen an Karl Brenke

         »Die Arbeitgeber sollten bei Heimarbeit umdenken«

         Karl Brenke, Wissenschaftlicher Referent im Vorstand des DIW Berlin

         
            	Herr Brenke, Sie haben die Heimarbeit in Deutschland untersucht. Eine ähnliche Studie
               wurde vom DIW vor zwei Jahren erstellt. Was unterscheidet die aktuelle von der damaligen
               Studie? Vor allen Dingen haben wir jetzt Daten darüber, wie viele Leute überhaupt von den
                  Arbeitsbedingungen her zu Hause arbeiten können. Diese Information hatten wir damals
                  noch nicht. Natürlich kann jemand, der an der Ladenkasse sitzt oder auf dem Bau tätig
                  sein muss, nicht zu Hause arbeiten, aber wir können jetzt unterscheiden, ob es die
                  Arbeitsbedingungen ermöglichen, zu Hause zu arbeiten und ob die entsprechenden Personen
                  das überhaupt wollen.

            	Wer kann denn zu Hause zu arbeiten? Es ist ungefähr bei 40 Prozent aller Beschäftigten möglich, so die Selbstauskunft
                  der Befragten, dass sie ihren Job ganz oder zumindest zum Teil zu Hause ausüben könnten.
                  Natürlich zeigt sich, dass Heimarbeit eher etwas für Personen in bestimmten Wirtschaftszweigen
                  ist, vor allen Dingen in Dienstleistungen, bei Banken, Versicherungen und in der öffentlichen
                  Verwaltung. Personen mit hohen Qualifikationen, die Angestelltentätigkeiten nachgehen,
                  kommen eher in Frage. Bei einfachen Tätigkeiten, aber auch für Facharbeiter, ist Heimarbeit
                  sehr viel seltener möglich.

            	Würden mehr Menschen zu Hause arbeiten, wenn es der Arbeitgeber zuließe? Ja. Von denjenigen, die bisher noch nicht zu Hause arbeiten, aber es von den Arbeitsbedingungen
                  her könnten, würden zwei Drittel von zu Hause arbeiten, wenn der Chef ein entsprechendes
                  Angebot machen würde. Das ist umgerechnet jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland.
                  Nur ein Drittel will lieber im Betrieb sein. Bloß ist es oftmals so, dass die Arbeitgeber
                  nicht daran denken, den Beschäftigten Heimarbeit zu gewähren. Besonders ausgeprägt
                  ist dieses Missverhältnis zwischen Wunsch und Gewährung von Heimarbeit bei Banken
                  und Versicherungen sowie bei der öffentlichen Verwaltung. Hier sind offensichtlich
                  noch in besonderem Maße personalpolitische Dinosaurier aktiv.

            	Wie hoch ist der Anteil an Heimarbeit in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen
               Ländern? Wenn man die Zahl nimmt, die sich für den europäischen Vergleich eignet, dann arbeiten
                  gerade einmal acht Prozent überwiegend oder mitunter zu Hause. Das ist im europäischen
                  Vergleich wenig. Das hängt auch damit zusammen, dass in Deutschland die Zahl der Heimarbeiter
                  unter den Arbeitnehmern in den letzten Jahren eher zurückgegangen ist. In den letzten
                  zwei Jahren ist dieser Rückgang zum Stillstand gekommen. In Europa hingegen hat die
                  Zahl der Heimarbeiter zugenommen. Deutschland ist in dieser Hinsicht jetzt abgehängt.

            	Welche Vor- oder Nachteile hat der Arbeitgeber, wenn seine Angestellten zu Hause arbeiten?
               Für die Arbeitgeber entstehen eigentlich keine Nachteile. Man sieht, dass die Beschäftigten,
                  die bereits zu Hause arbeiten, überdurchschnittlich lange arbeiten und dass sie mitunter
                  sogar Mehrarbeit in Kauf nehmen, die nicht bezahlt oder mit Freizeit abgegolten wird.
                  Die Personen, die zu Hause arbeiten, müssen ja vorweisen, dass sie etwas geleistet
                  haben. Jemand, der im Betrieb arbeitet, wird das in vielen Fällen auch tun müssen,
                  aber in vielen Betrieben ist es auch so, dass vorrangig die Anwesenheit zählt. Die
                  Arbeitgeber müssen also umdenken und die Leistungsbemessung nach anderen Kriterien
                  ausrichten und nicht nur nach der Anwesenheit. Das wird manchem Arbeitgeber vielleicht
                  schwerfallen. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass manch ein Chef denkt, dass es
                  seine Legitimität stärkt, wenn er seine Beschäftigten um sich herum hat.

            	Ist die Heimarbeit mit betrieblich regulierten Arbeitszeiten vereinbar? Die Arbeitszeiten können zu Hause nicht vom Arbeitgeber kontrolliert werden. Der Arbeitgeber
                  und die Beschäftigten sind von daher aufgefordert, dass sie ein bestimmtes Produkt
                  oder eine bestimmte Leistung vorweisen. Das muss natürlich vom Arbeitgeber vorgegeben
                  werden. Was in einer bestimmten Zeit zu schaffen ist, beispielsweise einen Bericht
                  zu schreiben oder bestimmte Kalkulationen zu machen, kann man berechnen. Das ist alles
                  machbar.Das Gespräch führte Erich Wittenberg.
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         Das vollständige Interview zum Anhören finden Sie auf der Website des DIW Berlin.

      

   
      
         DIW Konjunkturbarometer Januar 2016

         Konsum stärkt deutsche Wirtschaft

         Die deutsche Wirtschaft dürfte sich im Winterhalbjahr günstig entwickeln. Dafür spricht
            das Konjunkturbarometer des DIW Berlin: Es weist auf eine leichte Beschleunigung des
            Wachstums hin – von gut 0,3 Prozent gegenüber den vorangegangenen drei Monaten im
            Schlussquartal 2015 (offizielle Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht das Statistische
            Bundesamt Mitte Februar) auf etwa 0,4 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres. Mit
            einem Indexstand von 102 Punkten liegt das Barometer über dem Schwellenwert von 100 Punkten,
            der ein durchschnittliches Wachstum anzeigt. Im Vergleich zum Vormonat ist das DIW
            Konjunkturbarometer um gut einen Punkt gestiegen. Trotz der etwas eingetrübten Unternehmensstimmung
            weisen viele – vor allem konsumnahe – Indikatoren auf eine dynamische Entwicklung
            hin.
         

         „Die Entwicklung beruht allerdings nicht auf einem Wachstum in allen Bereichen der
            Wirtschaft“, sagt DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. So dürften die konsumnahen
            Dienstleistungsbereiche wohl weiterhin merklich zulegen, die Industrie dagegen die
            gesamtwirtschaftliche Entwicklung etwas dämpfen. Die zurückhaltende Produktionsdynamik
            hängt wohl auch mit der Abkühlung der Konjunktur in wichtigen Schwellenländern zusammen,
            wenngleich sich diese bislang kaum auf die deutschen Exporte ausgewirkt hat: Die Ausfuhren
            setzen ihren Aufwärtstrend fort, haben zuletzt jedoch etwas an Schwung verloren, und
            die Unternehmen bleiben hinsichtlich ihrer Exportperspektiven unter dem Strich zuversichtlich
            – wohl auch, weil mit den USA und dem Vereinigten Königreich wichtige Absatzmärkte
            merkliche Impulse liefern. Zudem strahlt auch die kräftige Binnenwirtschaft auf die
            Industrie aus: Die Auftragseingänge haben insgesamt zugelegt, vor allem die inländischen.
            Alles in allem dürfte die Industrie ihre derzeitige Schwächephase allmählich überwinden.
         

         Der Konsum kurbelt die deutsche Wirtschaft derzeit spürbar an. Dies liegt vor allem
            an der außerordentlich günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt. „Aufgrund der ölpreisbedingt
            geringen Teuerung wird zudem die Kaufkraft der Konsumenten spürbar angehoben“, sagt
            Simon Junker, DIW-Experte für die Konjunktur in Deutschland. Hinzukommen dürfte vermehrt
            die Nachfrage im Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigration – in diesem Jahr dürften
            hierfür staatliche Mehrausgaben in Höhe von rund 15 Milliarden Euro anfallen; der
            direkte Effekt auf das Wachstum dürfte gut einen Drittel Prozentpunkt ausmachen. Die
            insgesamt kräftige Konsumdynamik trägt voraussichtlich dazu bei, dass die Investitionen
            – wenn auch zunächst verhalten – zulegen; zudem ist die Kapazitätsauslastung zum Jahresauftakt
            auf den höchsten Stand seit über vier Jahren gestiegen. Die Auslandsnachfrage dürfte
            sich ebenfalls robust entwickeln.
         

         
            DIW Konjunkturbarometer

            Indexstand in Punkten 
(100 = neutraler Wert, entspricht Wachstum von 0,3 Prozent)
            

            [image: ]

            © DIW Berlin 2016

         

         Das nächste DIW Konjunkturbarometer erscheint am 24. Februar 2016 auf der Website
            des DIW Berlin: diw.de/konjunkturbarometer
Ausführliche Informationen und weitere Abbildungen zum aktuellen DIW Konjunkturbarometer
            sind online abrufbar.
         

      

   
      
         Am aktuellen Rand von Dorothea Schäfer
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         Trennbankengesetz: Keine Schuld an Börsenturbulenzen 

         Prof. Dr. Dorothea Schäfer, Forschungsdirektorin Finanzmärkte am DIW Berlin
Der Beitrag gibt die Meinung der Autorin wieder.
         

         Auf den Börsen der Welt jagt ein Absturz den nächsten – nur kurz sind die Erholungsphasen.
            Der deutsche Aktienindex DAX hat im noch jungen Jahr 2016 bereits mehr als zehn Prozent
            eingebüßt. Zu viele Anleger wollen bei komfortablen Kursständen Kasse machen, und
            zu wenige sind bereit, diese Kurse zu bezahlen. Immer wieder müssen daher kräftige
            Kursrutsche dafür sorgen, dass die auf den Markt geworfenen Aktien auch Käuferinnen
            und Käufer finden. Billionenwerte lösten sich so weltweit innerhalb kurzer Zeit in
            Luft auf. 
         

         Seit Sommer letzten Jahres ist auch die Schuldige für die verstärkten Börsenkapriolen
            gefunden: Die Regulierung – genauer gesagt das Trennbankengesetz – ist als Verursacher
            ausgemacht. Weil den Großbanken seit den Bankenstrukturreformen der Eigenhandel verboten
            ist, könnten sie die Abstürze nicht mehr durch eigene Käufe verhindern. Die Botschaft
            dieses Erklärungsmusters ist klar. Anleger, seht her, der Staat beschert euch diese
            Misere. Nachhaltige Kursentwicklung war gestern; heute halten Volcker Rule (USA) und
            Trennbankengesetz (Deutschland) die Banken davon ab, kursstabilisierendes Market Making
            zu betreiben. 
         

         Einmal in die Welt gesetzt, hat diese Lesart der Börsenturbulenzen schnell Anhänger
            gefunden. Auch jetzt hat sie wieder Konjunktur. China-Crash, Schwellenländersorgen,
            US-Zinserhöhung, Ölpreissturz, mit den Banken als Market Maker wäre es weniger schlimm
            gekommen, verkünden die Verfechter dieser These ungerührt. 
         

         Großbanken als uneigennützige Kursstabilisatoren im Dienste der Anleger? Man reibt
            sich verwundert die Augen. Börsenabstürze sind schließlich nichts Neues. Gegeben hat
            es sie auch schon vor dem großen Regulierungsschub im Gefolge der Finanzmarktkrise.
            Im Oktober 1989 beispielsweise hat der DAX innerhalb eines Handelstages knapp 13 Prozent
            verloren. Zwischen März 2000 und Oktober 2002 büßte der Neue-Markt-Index NEMAX über
            90 Prozent seines Wertes ein. Der DAX rutschte im selben Jahr von über 5100 Punkten
            im Januar auf unter 2600 Punkte im Oktober. Zwischen Anfang 2008 und Februar 2009
            stürzte der DAX von 8000 auf weniger als 4000 Punkte. Kein Trennbankengesetz bremste
            damals die Banken. Gekracht hat es an den Börsen trotzdem. 
         

         Aber nehmen wir trotzdem mal an, die Großbanken verfolgten als „Marktmacher“ das Ziel,
            die Ausschläge an den Börsen dämpfen zu wollen. Hält sie die geltende Gesetzeslage
            tatsächlich davon ab, wie so gerne behauptet wird? Die Antwort ist ein eindeutiges
            Nein. Die gern zitierte Volcker Rule ist ohnehin nur für US-amerikanische Banken relevant.
            Für die Geschehnisse an den europäischen Börsen dürfte sie eine vergleichsweise geringe
            Rolle spielen. Blieben also noch die EU-Bankenstrukturreform und das deutsche Trennbankengesetz
            (Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von
            Kreditinstituten und Finanzgruppen) als Bremsen. Das Vorhaben der EU-Kommission ist
            wegen der Widerstände aus dem Bankensektor bislang nicht über das Stadium eines Verordnungsvorschlags hinausgekommen. Bremsen kann es also derzeit nicht. Das deutsche Trennbankengesetz
            ist zwar bereits seit Ende Januar 2014 in Kraft, und es verbietet den einlagentragenden
            Großbanken in der Tat sogenannte Eigengeschäfte und den Eigenhandel. Allerdings ist
            das Market Making, also das permanente Stellen von An- und Verkaufspreisen, ausdrücklich
            von diesem Verbot ausgenommen. Da aber Market Making und Eigenhandel nicht voneinander
            unterscheidbar sind, läuft das Eigenhandelsverbot im deutschen Trennbankengesetz ins
            Leere – und damit auch der Vorwurf, die Banken würden durch das Gesetz an der Kurspflege
            gehindert. Die Bankenregulierung ist also nicht schuld an den aktuellen Börsenkapriolen;
            auch wenn das so manchem Protagonisten aus der Bankenbranche nur allzu gut ins Konzept
            gepasst hätte, im Kampf gegen die striktere Bankenstrukturreform der EU-Kommission.
            
         

      

   
      
         Rückblende: Im Wochenbericht vor 50 Jahren 

         Entwicklung der Investitionen des Handwerks in Berlin (West)

         Zur Schätzung der Investitionen im Berliner Handwerk stehen für 1962 und 1963 Angaben
            über Investitionen und Umsätze für rd. 600 Betriebe, für 1961 und 1964 für über 300
            Betriebe zur Verfügung. Wegen der geringen Repräsentation war es ratsam, die Daten
            nicht nach Branchen aufzubereiten, sondern lediglich nach den sieben großen Gruppen,
            die in der Handwerksstatistik üblicherweise unterschieden werden. Für jede Gruppe
            wurde die Investitionsquote am Umsatz der erfaßten Betriebe errechnet. Diese Quote
            wurde auf den gesamten Umsatz der Gruppe übertragen.
         

         Die Investitionen im Berliner Handwerk haben in den Jahren 1961–1964 stärker zugenommen
            als die Umsätze; die Investitionsquote ist von 2,5 vH im Jahre 1961 auf 3,2 vH 1964
            gestiegen. Trotz dieser Verbesserung liegt aber das Berliner Handwerk noch immer weit
            unter dem Bundesdurchschnitt. Schon für 1961 wurde vom Zentralverband des Deutschen
            Handwerks für das Handwerk im Bundesgebiet eine doppelt so hohe Investitionsquote
            (5,0 vH) angegeben, die sich seitdem auch im Bundesgebiet weiter erhöht hat.
         

         Auch die Investitionsintensität, die 1961 in Berlin (West) nur ein Drittel des westdeutschen
            Durchschnitts erreichte, hat in den betrachteten Jahren in Berlin zugenommen. Von
            420 DM je Beschäftigten im Jahre 1961 erhöhte sie sich bis 1964 auf 700 DM. Die Steigerung
            dieser Kennziffer im Jahre 1962 ist jedoch hauptsächlich auf die als Folge der Absperrmaßnahmen
            vom August 1961 gesunkenen Beschäftigtenzahlen (−7 vH) zurückzuführen.

         aus dem Wochenbericht Nr. 5 vom 4. Februar 1966

      

   
      
         
         Der Wochenbericht im Abo
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            Der DIW Wochenbericht wirft einen unabhängigen Blick auf die ­Wirtschaftsentwicklung
               in Deutschland und der Welt. Er richtet sich an die Medien sowie an Führungskräfte
               in Politik, Wirtschaft und ­Gesellschaft.
            

            
            Wenn Sie sich für ein Abonnement interessieren, können Sie zwischen den folgenden
               Optionen wählen:
            

            
            Standard-Abo: 179,90 Euro im Jahr (inkl. MwSt. und Versand).

               Studenten-Abo: 49,90 Euro.

               Probe-Abo: 14,90 Euro für sechs Hefte.
            

            
            Bestellungen richten Sie bitte an leserservice@diw.de oder den DIW Berlin Leserservice, Postfach 74, 77649 Offenburg; Tel. (01806) 14 00 50 25,
               
               20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, 60 Cent maximal/Anruf aus dem Mobilnetz. Abbestellungen
               von Abonnements spätestens sechs Wochen vor Laufzeitende
            

            
         

         
         
         Newsletter des DIW Berlin
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            Der DIW Newsletter liefert Ihnen wöchentlich auf Ihre Interessen zugeschnittene Informationen
                  zu Forschungsergebnissen, Publikationen, Nachrichten und Veranstaltungen des Instituts:
                  Wählen Sie bei der Anmeldung die Themen und Formate aus, die Sie interessieren. Ihre
                  Auswahl können Sie jederzeit ändern, oder den Newsletter abbestellen. Nutzen Sie hierfür
                  bitte den entsprechenden Link am Ende des Newsletters.

            
            >> Hier Newsletter des DIW Berlin abonnieren: www.diw.de/newsletter
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